
11.B~1blAtt. 27 11März 1952 

.4"'/J A n fra g e 
\j 
der Abg. W e i k h art und Genossen 

$11 den ßundesminis ter f'ür F~nanzen$ 

betreffend Eintreibung nicht entrichteter Siempelgo'bühren bei der 

AU8senhandelskommission. 

- .. -.-

Im Bericht des Rechnungshofes für 1950 wurde die nachlässige Alnts­

fUhrung bel. der Aussenhandelskonnnission im Bundesminis terium für Handel 
in 

und Wiederau;t'bau/folgender Weise kritisiert: 

"Alsdss Bundesministerium füt Finanzen :i"m August 1950 
neuerlich die Einhaltung der Gebü.hrenvorschriften durch 
das Finanzamt für Gebühren und Vei"kehrssteuerll in Wien 
bei .der Aussenhandelskommission überprüfen liess, ergab 
sich, dass das Büro der Aussenhandelskommission an der 
bisherigen Praxis nach wie vor festhielt; wodurch weitere 
Gebührenabgänge von rund 417.000 S entstanden waren. Der 
Reohnungshof hat daher das BUl1desministeriUm für Handel 
und Wiederaufbau um Bekanntgabe e~sucht) welche Massnahmen 
es getroffen hat, den bereits für den Bundesschatz ent­
standenen Schaden gutzumachen und den Bund vor weiteren 
Sohädigungen zu schützen" Beim Bundesministerium für 
Finanzen liat der Rechnungshof angefragt, ob und welche 
Schritte zur Einbringung der entgangenen und täglich nooh 
anfallenden Gebühren unteruolmlen wurdel10 Eine Ste 11ung­
nahme der beiden Bundesminis teri en is t bisher :noch 
nicht erfolgt. It 

InzwiSchen haben sich die Finanzbehördan auf die ungestempelten 

Krankmeldungen gestürzt und zahlreichen Arbeitern und Angestellten eine 

Naohversteuerung mit Strafgebühr vorgeschrieben .. 

Zu ihrem gr5ssten Befremden erfuhren nun die anfragenden Abgeordneten. 

dass man die sohwer verdienenden Import~ und Exportkaufleute, die ihre 

Anträge bei der Aussenhandelskommission ein::oeichen; nicht mit solohen 

Schikanen der Finanzämter belästigt • Vie ]mehr soll zwischen der Handels­

kammer ( Bundesk~r der gewerblichen Wirtschaft) und deml~inanzministerium 

eine Verei nbarung getroffen worden sein,wonach die Handelskammer für 

die gebührenschuldenden Kaufleute einen einmaligen Abfindungsbetrag von 

einer :Million Sohilling bezahlt" Natürlich nicht aus der Kassa der Handels­

ke.mm.er, sondern aus den staatlichen Gebühren, die von den Einreichern 

bei der Aussenhandelskommission eingehoben werden. Obwohl diese Verein­

barung bere1 ts längere Zeit zurückliegt, soll die Bundeshandelskammer 
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tU~e.en net.rag ~iqht bezahlt haben; vielmehr überweist das Finanzmini­

steJ!'ium, ungeachtet der angespannten KassenlagG desllundes, weiterhin 

uDsekilrzt deJ!' Handelskammer dEm Staatszus chuss G 

Eine Be,tätigung dieser Tatsachen durch das Finanzministerium würde 

neu.r1 ich erweisen, dass bei der Eintre:fbung von Steuerschulden durch 

da. Flnanzministerium mit zweierlei Mass gemessen w,ir d: Steuerstrafen 

:fUr Arbeiter und A~gestel1te - ICavaliersbehandlung für Gebührenschulden 

der Groashändler. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Hertn Bundes­

minister fUr Finanzen die nachstehenden 

A n fra gen: , 

1.) Ist es riohtig, dass bei der Aussenhandelskommission für fehlende 

St..l,Iilpel von den dort einreichenden Kaufleuten keine Nachzahlung verlangt 

wir4? 

2,} Ist es richtig, das,! statt dessen mit der Handelskammer die Zahlung 

einer Abfindung von einer Million Schilling vereinbart wurde? 

3.) Ist ~s richtig, dass dies e Milli Oll Schilling aus der st aatlichen 

Subvention an die Handelskammer (Bundesfinanzgesetz 1952, Kap·!.tel 20, 

Titel 2. Paragraph 1) bezahlt werden sollte? 

4.) Ist es richtig, dass die Handelskammer diesen Betrag bisher nicht 

gezahlt hat, bzw .. dass er ihr auch nicht von der Staats subvention abge­

zogen wurde" 

-.---.-,,-

437/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




